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Gesamtarbeitsvertrag für das Autogewerbe des Kantons Wallis 
 

Änderungen 
 

Anhang 
 

Art. 2 – Ferien 

1. Das Anrecht auf Ferien (GAV Art. 10) ist wie folgt geregelt: 

a) 5 Wochen und 4 Tage pro Jahr bis und mit dem Jahr des 20. Geburtstages, 
b) 4 Wochen und 4 Tage pro Jahr ab dem 20. Geburtstag folgendem 1. Januar, 
c) 5 Wochen und 4 Tage pro Jahr ab dem 50. Geburtstag folgendem 1. Januar. 

2. Die Ferienentschädigung für im Stundenverhältnis entlohnte Arbeitnehmer entspricht 
10,8% des Bruttolohnes für 4 Wochen und 4 Tage Ferien und 12,78% für 5 Wochen und 4 
Tage. 

3. Ab 2025 wird für alle Kategorien 1 zusätzlicher Tag gewährt. Die Zulage für 
Stundenlohnbezieher beträgt dann 11 % bzw. 13,22 %. 

 

Art. 7 – Löhne 

1. Der vorliegende Anhang wurde unter Rücksichtnahme des Landesindex der 
Konsumentenpreise vom 30. September 2024, bei einem Punktestand von 107,2 (Basis = 
Dezember 2020) abgeschlossen. 

2. Alle Reallöhne werden ab dem 1. Januar 2025 um Fr. 70.-/Monat (Fr. 0.38/Stunde) erhöht. 

2bis Reallohnerhöhungen, die von den Arbeitgebern ab dem 1. Oktober 2024 gewährt 
werden, können von der in Artikel 2 vorgesehenen Erhöhung abgezogen werden. 

2ter Die in Artikel 2 vorgesehene Erhöhung der Reallöhne gilt nicht für Arbeitsverträge, die 
am oder nach dem 1. Oktober 2024 beginnen. Für Arbeitnehmer, die ab diesem Datum 
eingestellt werden, gelten die Lohnbedingungen, die zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses galten, ohne Anpassung aufgrund der oben genannten Erhöhung. 

3. Unverändert 

4. Unverändert 

5. Unverändert 

6. Unverändert 

7. Unverändert 
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